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RS OGH 1987/5/6 14ObA62/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1987

Norm

AngG §23 IB

ArbAbfG §3

KollV für das Zimmermeistergewerbe §2 Z9

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 2 Z 9 KollV für das Zimmermeistergewerbe, wonach der Arbeitnehmer bei Fortsetzung des

unterbrochenen Arbeitsverhältnisses beim selben Dienstgeber nur die Anrechnung der der Abfertigung

zugrundeliegenden Dienstzeiten beim selben Arbeitgeber verlangen kann, widerspricht, soweit der Arbeitnehmer

einen gesetzlichen Anspruch auf Abfertigung erworben hat, dem § 3 ArbAbfG, zumal der Abfertigungsanspruch in § 23

AngG nur degressiv ansteigt.
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Schlagworte
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